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://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 17.0670.01 vom 2. Mai 2017 und nach dem mündlichen Antrag der 
Wirtschafts- und Abgabekommission vom 8. November 2017, beschliesst: 
 
I. 

Das Gesetz über die direkten Steuern (Steuergesetz) vom 12. April 20001 (Stand 1. 
Januar 2017) wird wie folgt geändert: 

 

§ 14. 

Aufgehoben. 

 

§ 74 Abs. 3 (aufgehoben) 
3 Aufgehoben. 

 

§ 74a. (neu) 

g) Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken 
1 Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken werden nicht besteuert, sofern 
sie höchstens 20‘000 Franken betragen und ausschliesslich und unwiderruflich diesen 
Zwecken gewidmet sind. 

 

§ 75. 

h) Verluste (Überschrift geändert) 
                                            
1 SG 640.100 
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§ 221 Abs. 1 (geändert), Abs. 2, Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (geändert) 
1 Die Strafverfolgung verjährt bei Verletzung von Verfahrenspflichten drei Jahre nach dem 
rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens, in dem die Verfahrenspflichten verletzt 
wurden. 
2 Die Strafverfolgung verjährt bei vollendeter Steuerhinterziehung: 

a) (geändert) bei der Einkommens-, der Vermögens-, der Gewinn-, der Kapital- und der 
Grundstücksteuer zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die die steuerpflichtige 
Person nicht oder unvollständig veranlagt wurde; 
3 Die Strafverfolgung verjährt bei versuchter Steuerhinterziehung sechs Jahre nach dem 
rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens, in dem die versuchte Steuerhinterziehung 
begangen wurde. 
4 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn die Steuerverwaltung vor Ablauf der 
Verjährungsfrist eine Verfügung erlassen hat. 

 

§ 222 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu), Abs. 5 (neu) 
2 Die Vorschriften über den Bezug und die Sicherung der Steuer gelten sinngemäss auch 
für die im Steuerstrafverfahren auferlegten Bussen und Kosten. 
3 Bussen- und Kostenforderungen verjähren fünf Jahre nachdem die Veranlagung 
rechtskräftig geworden ist. 
4 Stillstand und Unterbrechung der Verjährung richten sich nach § 148 Abs. 2 und 3. 
5 Die Verjährung tritt in jedem Fall zehn Jahre nach Ablauf des Jahres ein, in dem die 
Steuern rechtskräftig festgesetzt worden sind. 

 

§ 223 Abs. 1 (geändert) 
1 Wer zum Zwecke der Steuerhinterziehung im Sinne von §§ 209 bis 211 gefälschte, 
verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden wie Geschäftsbücher, Bilanzen, 
Erfolgsrechnungen oder Lohnausweise und andere Bescheinigungen Dritter zur 
Täuschung gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
Eine bedingte Strafe kann mit Busse bis zu 10‘000 Franken verbunden werden. 

 

§ 224 Abs. 1 (geändert) 
1 Wer zum Steuerabzug an der Quelle verpflichtet ist und abgezogene Steuern zu seinem 
oder eines andern Nutzen verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. Eine bedingte Strafe kann mit Busse bis zu 10‘000 Franken 
verbunden werden. 

 

§ 227 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 
1 Die Strafverfolgung der Steuervergehen verjährt fünfzehn Jahre, nachdem die Täterin 
oder der Täter die letzte strafbare Tätigkeit ausgeführt hat. 
2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der Verjährungsfrist ein 
erstinstanzliches Urteil ergangen ist. 

 

§ 234 Abs. 30 (neu) 
30 Die Änderungen und Ergänzungen gemäss Grossratsbeschluss vom ……………….. 
werden erstmals wie folgt anwendbar: 

a) § 14 wird auf den 1. Januar 2017 aufgehoben. 
b) § 74a tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. Auf den gleichen Zeitpunkt wird § 74 Abs. 3 

aufgehoben. 
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c) Die übrigen Änderungen und Ergänzungen des Grossratsbeschlusses treten am 
1. Januar 2017 in Kraft; für die Beurteilung von Straftaten, die vor Wirksamwerden 
dieser Änderungen begangen wurden, ist das neue Recht anwendbar, sofern dieses 
milder ist als das bis 31. Dezember 2016 geltende Recht. 

 

II. Änderung anderer Erlasse 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

 

III. Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

 

IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren. Sie unterliegt dem Referendum und tritt am fünften 
Tag nach der Publikation des unbenutzten Ablaufs der Referendumsfrist oder im Falle 
einer Volksabstimmung am fünften Tag nach Publikation der Annahme durch die 
Stimmberechtigten in Kraft. 

 


